
Kapitel 4Kapitel 4

Ordnungsrechtliche VorschriftenOrdnungsrechtliche Vorschriften

§ 55 Ausweisersatz§ 55 Ausweisersatz

(1) Einem Ausländer,(1) Einem Ausländer,

1. der einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz nicht besitzt und nicht1. der einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz nicht besitzt und nicht

in zumutbarer Weise erlangen kann oderin zumutbarer Weise erlangen kann oder

2. dessen Pass oder Passersatz einer inländischen Behörde vorübergehend2. dessen Pass oder Passersatz einer inländischen Behörde vorübergehend

überlassen wurde,überlassen wurde,

wird auf Antrag ein Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 1wird auf Antrag ein Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 1

Satz 4 oder § 78a Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes) ausgestellt, sofern er einenSatz 4 oder § 78a Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes) ausgestellt, sofern er einen

Aufenthaltstitel besitzt oder seine Abschiebung ausgesetzt ist. Eines AntragesAufenthaltstitel besitzt oder seine Abschiebung ausgesetzt ist. Eines Antrages

bedarf es nicht, wenn ein Antrag des Ausländers auf Ausstellung einesbedarf es nicht, wenn ein Antrag des Ausländers auf Ausstellung eines

Reiseausweises für Ausländer, eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder einesReiseausweises für Ausländer, eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder eines

Reiseausweises für Staatenlose abgelehnt wird und die Voraussetzungen desReiseausweises für Staatenlose abgelehnt wird und die Voraussetzungen des

Satzes 1 erfüllt sind. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.Satzes 1 erfüllt sind. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Einem Ausländer, dessen Pass oder Passersatz der im Inland belegenen oder(2) Einem Ausländer, dessen Pass oder Passersatz der im Inland belegenen oder

für das Bundesgebiet konsularisch zuständigen Vertretung eines auswärtigenfür das Bundesgebiet konsularisch zuständigen Vertretung eines auswärtigen

Staates zur Durchführung eines Visumverfahrens vorübergehend überlassenStaates zur Durchführung eines Visumverfahrens vorübergehend überlassen

wurde, kann auf Antrag ein Ausweisersatz ausgestellt werden, wenn demwurde, kann auf Antrag ein Ausweisersatz ausgestellt werden, wenn dem

Ausländer durch seinen Herkunftsstaat kein weiterer Pass oder PassersatzAusländer durch seinen Herkunftsstaat kein weiterer Pass oder Passersatz

ausgestellt wird.ausgestellt wird.

(3) Die Gültigkeitsdauer des Ausweisersatzes richtet sich nach der Gültigkeit des(3) Die Gültigkeitsdauer des Ausweisersatzes richtet sich nach der Gültigkeit des

Aufenthaltstitels oder der Dauer der Aussetzung der Abschiebung, sofern keineAufenthaltstitels oder der Dauer der Aussetzung der Abschiebung, sofern keine

kürzere Gültigkeitsdauer eingetragen ist.kürzere Gültigkeitsdauer eingetragen ist.

§ 56 Ausweisrechtliche Pflichten§ 56 Ausweisrechtliche Pflichten

(1) Ein Ausländer, der sich im Bundesgebiet aufhält, ist verpflichtet,(1) Ein Ausländer, der sich im Bundesgebiet aufhält, ist verpflichtet,

1. in Fällen, in denen er keinen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz1. in Fällen, in denen er keinen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz

besitzt, unverzüglich, ansonsten so rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauerbesitzt, unverzüglich, ansonsten so rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer

seines Passes oder Passersatzes die Verlängerung oder Neuausstellung einesseines Passes oder Passersatzes die Verlängerung oder Neuausstellung eines

Passes oder Passersatzes zu beantragen, dass mit der Neuerteilung oderPasses oder Passersatzes zu beantragen, dass mit der Neuerteilung oder

Verlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des bisherigen Passes oderVerlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des bisherigen Passes oder

Passersatzes gerechnet werden kann,Passersatzes gerechnet werden kann,



2. unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz zu beantragen, wenn der2. unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz zu beantragen, wenn der

bisherige Pass oder Passersatz aus anderen Gründen als wegen Ablaufs derbisherige Pass oder Passersatz aus anderen Gründen als wegen Ablaufs der

Gültigkeitsdauer ungültig geworden oder abhanden gekommen ist,Gültigkeitsdauer ungültig geworden oder abhanden gekommen ist,

3. unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz oder die Änderung seines3. unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz oder die Änderung seines

bisherigen Passes oder Passersatzes zu beantragen, sobald im Pass oderbisherigen Passes oder Passersatzes zu beantragen, sobald im Pass oder

Passersatz enthaltene Angaben unzutreffend sind,Passersatz enthaltene Angaben unzutreffend sind,

4. unverzüglich einen Ausweisersatz zu beantragen, wenn die4. unverzüglich einen Ausweisersatz zu beantragen, wenn die

Ausstellungsvoraussetzungen nach § 55 Abs. 1 oder 2 erfüllt sind und keinAusstellungsvoraussetzungen nach § 55 Abs. 1 oder 2 erfüllt sind und kein

deutscher Passersatz beantragt wurde,deutscher Passersatz beantragt wurde,

5. der für den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im Inland zuständigen5. der für den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im Inland zuständigen

Ausländerbehörde oder einer anderen nach Landesrecht zuständigen StelleAusländerbehörde oder einer anderen nach Landesrecht zuständigen Stelle

unverzüglich den Verlust und das Wiederauffinden seines Passes, seinesunverzüglich den Verlust und das Wiederauffinden seines Passes, seines

Passersatzes oder seines Ausweisersatzes anzuzeigen; bei Verlust im AuslandPassersatzes oder seines Ausweisersatzes anzuzeigen; bei Verlust im Ausland

kann die Anzeige auch gegenüber einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen,kann die Anzeige auch gegenüber einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen,

welche die zuständige oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,welche die zuständige oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,

6. einen wiederaufgefundenen Pass oder Passersatz unverzüglich zusammen mit6. einen wiederaufgefundenen Pass oder Passersatz unverzüglich zusammen mit

sämtlichen nach dem Verlust ausgestellten Pässen oder in- oder ausländischensämtlichen nach dem Verlust ausgestellten Pässen oder in- oder ausländischen

Passersatzpapieren der für den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im InlandPassersatzpapieren der für den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im Inland

zuständigen Ausländerbehörde vorzulegen, selbst wenn er den Verlust des Passeszuständigen Ausländerbehörde vorzulegen, selbst wenn er den Verlust des Passes

oder Passersatzes nicht angezeigt hat; bei Verlust im Ausland kann die Vorlageoder Passersatzes nicht angezeigt hat; bei Verlust im Ausland kann die Vorlage

auch bei einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche die zuständige oderauch bei einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche die zuständige oder

zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,

7. seinen deutschen Passersatz unverzüglich nach Ablauf der Gültigkeitsdauer7. seinen deutschen Passersatz unverzüglich nach Ablauf der Gültigkeitsdauer

oder, sofern eine deutsche Auslandsvertretung dies durch Eintragung imoder, sofern eine deutsche Auslandsvertretung dies durch Eintragung im

Passersatz angeordnet hat, nach der Einreise der zuständigen AusländerbehördePassersatz angeordnet hat, nach der Einreise der zuständigen Ausländerbehörde

vorzulegen; dies gilt nicht für Bescheinigungen über die Wohnsitzverlegung (§ 43vorzulegen; dies gilt nicht für Bescheinigungen über die Wohnsitzverlegung (§ 43

Abs. 2), Europäische Reisedokumente für die Rückkehr (§ 1 Abs. 8) und fürAbs. 2), Europäische Reisedokumente für die Rückkehr (§ 1 Abs. 8) und für

Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5), undSchülersammellisten (§ 1 Abs. 5), und

8. seinen Pass oder Passersatz zur Anbringung von Vermerken über Ort und Zeit8. seinen Pass oder Passersatz zur Anbringung von Vermerken über Ort und Zeit

der Ein- und Ausreise, des Antreffens im Bundesgebiet sowie über Maßnahmender Ein- und Ausreise, des Antreffens im Bundesgebiet sowie über Maßnahmen

und Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz in seinem Pass oder Passersatzund Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz in seinem Pass oder Passersatz

durch die Ausländerbehörden oder die Polizeibehörden des Bundes oder derdurch die Ausländerbehörden oder die Polizeibehörden des Bundes oder der

Länder sowie die sonstigen mit der polizeilichen Kontrolle desLänder sowie die sonstigen mit der polizeilichen Kontrolle des

grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden auf Verlangen vorzulegengrenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden auf Verlangen vorzulegen

und die Vornahme einer solchen Eintragung zu dulden.und die Vornahme einer solchen Eintragung zu dulden.



(2) Ausländer, denen nach dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der(2) Ausländer, denen nach dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und derEuropäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der

Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit zumSchweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit zum

Nachweis ihres Aufenthaltsrechts eine Aufenthaltserlaubnis oder eineNachweis ihres Aufenthaltsrechts eine Aufenthaltserlaubnis oder eine

Grenzgängerkarte auszustellen ist, haben innerhalb von drei Monaten nach derGrenzgängerkarte auszustellen ist, haben innerhalb von drei Monaten nach der

Einreise ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen. Die Anzeige mussEinreise ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen. Die Anzeige muss

folgende Daten des Ausländers enthalten:folgende Daten des Ausländers enthalten:

1. Namen,1. Namen,

2. Vornamen,2. Vornamen,

3. frühere Namen,3. frühere Namen,

4. Geburtsdatum und -ort,4. Geburtsdatum und -ort,

5. Anschrift im Inland,5. Anschrift im Inland,

6. frühere Anschriften,6. frühere Anschriften,

7. gegenwärtige und frühere Staatsangehörigkeiten,7. gegenwärtige und frühere Staatsangehörigkeiten,

8. Zweck, Beginn und Dauer des Aufenthalts und8. Zweck, Beginn und Dauer des Aufenthalts und

9. das eheliche oder Verwandtschaftsverhältnis zu der Person, von der er ein9. das eheliche oder Verwandtschaftsverhältnis zu der Person, von der er ein

Aufenthaltsrecht ableitet.Aufenthaltsrecht ableitet.

§ 57 Vorlagepflicht beim Vorhandensein mehrerer Ausweisdokumente§ 57 Vorlagepflicht beim Vorhandensein mehrerer Ausweisdokumente

Besitzt ein Ausländer mehr als einen Pass, Passersatz oder deutschenBesitzt ein Ausländer mehr als einen Pass, Passersatz oder deutschen

Ausweisersatz, so hat er der zuständigen Ausländerbehörde jedes dieser PapiereAusweisersatz, so hat er der zuständigen Ausländerbehörde jedes dieser Papiere

unverzüglich vorzulegen.unverzüglich vorzulegen.

§ 57a Pflichten der Inhaber von Dokumenten mit elektronischem Speicher-§ 57a Pflichten der Inhaber von Dokumenten mit elektronischem Speicher-

und Verarbeitungsmedium nach § 78 des Aufenthaltsgesetzesund Verarbeitungsmedium nach § 78 des Aufenthaltsgesetzes

Ein Ausländer, dem ein Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4Ein Ausländer, dem ein Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4

des Aufenthaltsgesetzes als Dokument mit elektronischem Speicher- unddes Aufenthaltsgesetzes als Dokument mit elektronischem Speicher- und

Verarbeitungsmedium ausgestellt worden ist, ist verpflichtet, unverzüglichVerarbeitungsmedium ausgestellt worden ist, ist verpflichtet, unverzüglich

1. der für den Wohnort, ersatzweise der für den Aufenthaltsort im Inland1. der für den Wohnort, ersatzweise der für den Aufenthaltsort im Inland

zuständigen Ausländerbehörde oder einer anderen nach Landesrecht zuständigenzuständigen Ausländerbehörde oder einer anderen nach Landesrecht zuständigen

Stelle den Verlust und das Wiederauffinden des Dokuments anzuzeigen und dasStelle den Verlust und das Wiederauffinden des Dokuments anzuzeigen und das

Dokument vorzulegen, wenn es wiederaufgefunden wurde; bei Verlust im AuslandDokument vorzulegen, wenn es wiederaufgefunden wurde; bei Verlust im Ausland

können die Anzeige und die Vorlage auch gegenüber einer deutschenkönnen die Anzeige und die Vorlage auch gegenüber einer deutschen

Auslandsvertretung erfolgen, welche die zuständige oder zuletzt zuständigeAuslandsvertretung erfolgen, welche die zuständige oder zuletzt zuständige

Ausländerbehörde unterrichtet,Ausländerbehörde unterrichtet,

2. nach Kenntnis vom Verlust der technischen Funktionsfähigkeit des2. nach Kenntnis vom Verlust der technischen Funktionsfähigkeit des

elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmediums der zuständigenelektronischen Speicher- und Verarbeitungsmediums der zuständigen



Ausländerbehörde das Dokument vorzulegen und die Neuausstellung zuAusländerbehörde das Dokument vorzulegen und die Neuausstellung zu

beantragen.beantragen.


